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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.12.2008 

Geschäftszahl 

B8 260518-2/2008 

Spruch 

B8 260.518-2/2008/3E 
 

ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat gemäß § 61 Asylgesetz 2005, BGBl I 2005/100 idF BGBl. I 2008/4, (AsylG) und § 66 
Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), durch die Richterin Mag. Natascha 
GRUBER als Vorsitzende und den Richter Mag. Michael SCHWARZGRUBER als Beisitzer über die 
Beschwerde des XXXX, StA. Republik Kosovo, vom 06.09.2008 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
27.08.2008, Zahl: 08 02.572-BAE, zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen. 
 

II. Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 wird XXXX der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Republik Kosovo nicht zuerkannt. 
 

III. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 wird XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Republik 
Kosovo ausgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer brachte vor, Angehöriger der albanischen Volksgruppe und Staatsangehöriger der 
Republik Kosovo aus dem Dorf XXXX in der Gemeinde XXXX zu sein, den im Spruch angeführten Namen zu 
führen und zwischen dem 14. und 17.03.2008 (neuerlich) illegal in das österreichische Bundesgebiet eingereist 
zu sein und hier seinen Hauptwohnsitz bei seiner Ehegattin zu haben. Er stellte am 17.03.2008 in Österreich 
einen (zweiten) Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Zuvor hatte er bereits am 05.10.2004 einen (ersten) Asylantrag gestellt, welcher mit rechtskräftigem Bescheid 
des Bundesasylamtes vom 03.05.2005, zur FZ. 04 20.422-BAE, zugestellt am 06.05.2005, gemäß § 7 AsylG 
1997 abgewiesen (Spruchpunkt I.), die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Beschwerdeführers gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 nach (vormals) Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo, für 
zulässig erklärt (Spruchpunkt II.) und gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 die Ausweisung des Beschwerdeführers aus 
dem österreichischen Bundesgebiet ausgesprochen worden war. 
 

Am XXXX ehelichte der Beschwerdeführer die österreichische Staatsbürgerin XXXX, zog die ursprünglich 
gegen den oa. Bescheid eingebrachte Berufung am 05.07.2005 zurück und beantragte am 05.08.2005 die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels. 
 

Sein Antrag auf Wiederaufnahme des mit oa. Bescheid abgeschlossenen (ersten) Asylverfahrens gemäß § 69 
AVG vom 23.08.2006 insbesondere wegen der - ungeachtet seiner Verehelichung - ausgesprochenen 
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Ausweisung wurde mit rechtskräftigem Bescheid des Bundesasylamtes vom 12.12.2006, FZ. 04 20.422/1-BAE, 
als unzulässig zurückgewiesen. 
 

Mit Urteil des LG XXXX, wurde der Beschwerdeführer gemäß § 114/2, § 114/4 (1.Fall) u.5 (1.Fall) FPG zu 
einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, davon 13 Monate bedingt, rechtskräftig verurteilt. 
 

Mit Bescheid der BPD XXXX, wurde gegen den Beschwerdeführer ein Aufenthaltsverbot bis XXXXerteilt. 
 

Im Rahmen der Erstbefragung (zum zweiten Asylantrag vom 17.03.2008) durch Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes am 17.03.2008 gab der Beschwerdeführer zu seinen Fluchtgründen an, dass er seinen 
Heimatort im Kosovo am 14.03.2008 verlassen habe, wo die genaue Einreise in die EU erfolgte wisse er nicht. 
Als Fluchtgrund gab er an, mehrmals von maskierten Unbekannten mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. 
Am 20.01.2008 habe er einen Drohbrief erhalten, wonach er dem Kosovo mangels Unterstützung ¿ 15.000.- 
schuldig sei und er beschuldigt werde, die serbische Staatsbürgerschaft zu besitzen. Hinzufügen wolle er, dass 
seine gesamte Familie sowie seine Ehefrau in Österreich lebten. Zu seinem im Kosovo lebenden Bruder habe er 
seit Jahren keinen Kontakt mehr. 
 

Am 09.07.2008 wurde der Beschwerdeführer durch das Bundesasylamt im Beisein eines geeigneten 
Dolmetschers der albanischen Sprache niederschriftlich einvernommen und gab dabei im Wesentlichen an 
(Wiedergabe der Niederschriften durch den Asylgerichtshof anonymisiert): 
 

"Meine Muttersprache ist Albanisch. Ich bin damit einverstanden, dass meine Befragung in dieser Sprache 
durchgeführt wird. Ich spreche auch Deutsch. 
 

F: Wo haben Sie die deutsche Sprache gelernt? 
 

A: Ich bin seit 2006 in Österreich mit einer Österreicherin verheiratet. Ich wohne auch mit meiner Gattin in 
einem gemeinsamen Haushalt. Von ihr habe ich Deutsch gelernt. 
 

F: Haben Sie Einwände gegen eine der anwesenden Personen aus Gründen einer möglichen Befangenheit oder 
sonstigen Gründen? 
 

A: Nein. 
 

F: Sind Sie gesund? 
 

A: Ja. 
 

Erklärung: Die an andere nach Art 21 der Dublin-II-VO gerichteten Anfragen haben keine Zuständigkeit eines 
anderen Mitgliedsstaates für Ihren in Österreich eingebrachten Antrag auf internationalen Schutz ergeben. 
Deshalb wird Ihr Verfahren nun in Österreich fortgeführt. 
 

F: Was sagen Sie dazu? 
 

A: Das ist mir recht. 
 

F: Können Sie sich noch an Ihre Angaben, die Sie bei der Erstbefragung am 17.03.2008 in der Polizeiinspektion 
der Erstaufnahmestelle Ost gemacht haben, erinnern? 
 

A: Ja. 
 

F: Möchten Sie betreffend Ihrer bei der Erstbefragung gemachten Angaben zu Ihrem Reiseweg, zu Ihrer Person 
oder zu allfällig vorgelegten Dokumenten etwas berichtigen, ergänzen oder richtigstellen? 
 

A: Ich möchte angeben, dass ich bei meinem Fluchtgrund nicht angegeben habe, dass ich mehrmals von 
maskierten, mir unbekannten, Männern mit dem Umbringen bedroht wurde. Warum dies in der Niederschrift 
über meine Erstbefragung so vermerkt ist, weiß ich nicht. Alle anderen Angaben von mir wurden richtig 
dargestellt. 
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F: Haben Sie für das gegenständliche Verfahren einen Vertreter oder Zustellbevollmächtigten? 
 

A: Dr. K. ist meine zustellbevollmächtigte Person. 
 

F: Besitzen oder besaßen Sie einen Pass? Wenn ja, wo ist er verblieben? 
 

A: Mein serbischer Reisepass, der im Jahr 2005 von der serbischen Botschaft in Wien ausgestellt wurde, ist zu 
Hause im Kosovo. 
 

F: Wann haben Sie sich entschlossen, Ihren Heimatstaat (Herkunftsstaat) zu verlassen? 
 

A: Am 13.03.2008. Beschlossen nach Österreich zurückzukehren habe ich bereits, als ich in Österreich in 
Schubhaft war. 
 

F: Wo haben Sie sich, nachdem Sie sich entschlossen hatten, die Türkei zu verlassen, aufgehalten? 
 

A: Ich war bis zum 14.03.2008 bei mir zu Hause. An diesem Tag habe ich meine Reise nach Österreich 
angetreten. 
 

F: Haben Sie Ihr Heimatland bereits zuvor einmal verlassen? 
 

A: Ja. Ich war schon einmal in Österreich. 
 

F: Haben Sie vor diesem Asylantrag bereits einmal in irgendeinem Staat einen solchen gestellt? 
 

A: In Österreich, im Jahr 2004. 
 

F: Wie ist Ihr erstes Asylverfahren ausgegangen? 
 

A: Mein Antrag wurde abgewiesen. Ich hatte eine Berufung eingebracht. Diese habe ich im Jahr 2005 
zurückgezogen, weil ich meine Gattin geheiratet habe und aufgrund dessen einen Aufenthaltstitel für Österreich 
erhalten habe. Im Jahr 2007 wurde ich wegen Schlepperei zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten 
rechtskräftig verurteilt. Ich habe diese Tat nicht begangen. Es gab keine richtigen Beweise für meine Schuld. 
Wegen einer Zeugenaussage, die nicht den Tatsachen entsprach, wurde ich verurteilt. Mein Aufenthaltstitel 
wurde aberkannt. Gegen mich wurde ein bis zum Jahr 2017 gültiges Aufenthaltsverbot erlassen. Im August 2007 
wurde ich in den Kosovo abgeschoben. 
 

F: Haben Sie je bei einer Vertretungsbehörde eines Staates ein Visum oder einen Aufenthaltstitel beantragt oder 
solche erhalten? 
 

A: Nur in Österreich, wie ich bereits angegeben habe. 
 

F: Woher stammt das Geld für Ihre Reise? 
 

A: Meine Gattin hat mir das Geld in den Kosovo geschickt. 
 

F: Warum wollten Sie gerade nach Österreich? 
 

A: Meine Gattin, meine Mutter und drei Brüder leben hier. Meine Mutter hat einen Aufenthaltstitel und meine 
drei Brüder sind österreichische Staatsbürger. 
 

F: Stehen Sie in einem besonderen Nahe- oder Abhängigkeitsverhältnis zu Ihrer in Österreich lebenden Mutter 
und zu Ihren drei Brüdern? 
 

A: Abhängig bin ich von Ihnen nicht. Ich habe zu meinen Brüdern und meiner Mutter ein gutes Verhältnis. 
 

F: Mit welchen Mitteln bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt in Österreich? 
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A: Ich arbeite seit April 2008 als Isolierer und verdiene so meinen Lebensunterhalt. 
 

F: Welche privaten Interessen verbinden Sie mit Ihrem Aufenthalt in Österreich? 
 

A: Ich spreche bereits relativ gut Deutsch. Ich kann auch selbst Deutsch schreiben und lesen. Ich werde mich 
bemühen, mich in Österreich zu integrieren. Ich möchte bei meiner Gattin und meinen anderen Angehörigen in 
Österreich leben. 
 

F: Hatten Sie während Ihrer Reise nach Österreich Kontakt zu fremden Behörden oder deren Organen? 
 

A: Nein. 
 

F: Wurden Sie irgendwann einmal erkennungsdienstlich behandelt? 
 

A: Im Kosovo, als für mich UNMIK-Dokumente ausgestellt wurden, und in Österreich. Auch in Deutschland 
wurden mir im Jahr 2006 Fingerabdrücke abgenommen, als ich dort ganz normal auf der Autobahn unterwegs 
war. 
 

F: Von welchem Staat aus sind Sie in den Bereich der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union eingereist? 
 

A: Das weiß ich nicht. 
 

F: In welchen Mitgliedsstaat der Europäischen Union sind Sie als erstes eingereist? 
 

A: Das weiß ich nicht. 
 

F: Aus welchen Gründen - geben Sie bitte alle an - haben Sie Ihren Heimatstaat (Herkunftsstaat) verlassen? 
 

A: Ich wollte zu meiner Gattin zurück. Auch wollte ich bei meiner Familie leben. Ich habe am 20.01.2008 einen 
Drohbrief im Kosovo erhalten. Dieser Brief wurde an meiner Haustüre hinterlassen. Er war in Albanisch 
geschrieben. Es stand in ihm, dass ich während des Krieges nichts für den Kosovo getan hätte und dem Kosovo 
daher Euro 15.000,-- schulden würde. Mir wurde ebenso vorgeworfen, einen serbischen Pass zu besitzen. Ich 
wurde in dem Brief aufgefordert, den serbischen Pass abzugeben und die Strafe von Euro 15.000,-- zu bezahlen, 
weil ich sonst als Verräter angesehen und liquidiert werden würde. Diesen Brief werde ich noch vorlegen. Meine 
Mutter bringt mir den Drohbrief, wenn Sie aus dem Kosovo nach Österreich zurückkehrt, mit. 
 

F: Wollen Sie noch weitere Gründe angeben? 
 

A: Nein. 
 

F: Hatten Sie genug Zeit Ihre Gründe, aus denen Sie den Kosovo verlassen haben, anzugeben? 
 

A: Ja. 
 

F: Hatten Sie in Ihrem Heimatstaat Probleme mit den dortigen Behörden oder deren Organen? 
 

A: Nein. 
 

F: Hatten Sie in ihrem Heimatland jemals Probleme wegen Ihrer politischen Überzeugung, Religionsausübung 
oder Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe? 
 

A: Nein. 
 

F: Wie hätten Sie die von Ihnen geforderten Euro 15.000,-- bezahlen sollen? 
 

A: Ich hätte mich mit denen im G. treffen sollen und zwar am 21.03.2008. 
 

F: Woran hätten Sie die Personen bei diesem Treffen erkannt? 
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A: Ich hätte wahrscheinlich warten müssen, bis jemand zu mir gekommen wäre und mich angesprochen hätte. 
 

F: Was haben Sie im Kosovo, nachdem Sie den von Ihnen bekannt gegebenen Drohbrief erhalten hatten, 
unternommen? 
 

A: Nichts". 
 

In der ergänzenden niederschriftlichen Einvernahme vom 14.08.2008 gab der Beschwerdeführer in Anwesenheit 
eines Dolmetschers für die albanische Sprache im Wesentlichen Folgendes an: 
 

"Reiseweg: F: Sind Ihre Angaben zum Reiseweg (Anmerkung: Dem Asylwerber werden die Angaben zum 
Reiseweg vom Einvernahmeleiter im Wesentlichen wiedergegeben.), die Sie anlässlich der vorangegangenen 
Einvernahmen machten, vollständig und wahrheitsgemäß? 
 

A: Ja. Ich kehrte im August 2007 in den Kosovo zurück. 
 

F: Reisten Sie legal oder illegal in Österreich ein? 
 

A: Ich reiste illegal in Österreich ein. 
 

F: Wo befindet sich Ihr Reisepass? 
 

A: Ich besaß einen Reisepass. Diesen habe ich aber nicht in Österreich mit. 
 

F: Hatten Sie sonstige Dokumente? 
 

A: Ich hatte einen UNMIK-Führerschein. Diesen ließ ich in Österreich umschreiben. 
 

F: Kann jemand für Sie eine Verpflichtungserklärung (das heißt, dass jemand für die Kosten während Ihres 
Aufenthaltes in Österreich aufkommt) abgeben? 
 

A: Ich selbst arbeite. Meine Ehegattin (Heirat: XXXX) lebt hier. Die Familie kann mich unterstützen. 
 

F: Haben Sie in Österreich, abgesehen von der Ehegattin, eine besondere private Bindung beziehungsweise 
besteht ein Familienleben in Österreich? 
 

A: Ja. Meine Mutter und zwei ältere Brüder leben in XXXX. Ein anderer Bruder lebt in Wien. Wir verstehen uns 
sehr gut. Es besteht Kontakt. 
 

F: Haben Sie während Ihres Aufenthaltes in Österreich Sprachkenntnisse in Deutsch erworben? 
 

A: Ich spreche sehr gut Deutsch. 
 

F: Gehen Sie oder gingen Sie einer legalen Arbeit nach? 
 

A: Ich arbeite bei der Firma T.. 
 

F: Wie sieht Ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in Österreich aus? Besuchen Sie eine Schule, eine 
Universität, einen Kurs oder einen Verein? 
 

A: Nein. 
 

F: Leiden Sie an einer Krankheit oder nehmen Sie derzeit Medikamente? 
 

A: Nein. 
 

F: Sind Sie in der Republik Kosovo vorbestraft? 
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A: Nein. 
 

F: Wie war Ihre wirtschaftliche Situation in der Republik Kosovo? 
 

A: Ich hatte Arbeit als Security und als Apotheker. 
 

F: Erteilten Sie jemanden eine Vollmacht (Vollmacht betreffend der Vertretung im Asylverfahren oder 
Zustellvollmacht)? 
 

A: Ja. Die an Dr. K.r erteilte Zustellvollmacht bleibt weiter aufrecht. 
 

F: Haben Sie bezüglich des Reiseweges sonst noch etwas anzugeben? 
 

A: Nein. 
 

Grund der Asylantragstellung: Meine Ehegattin und meine Familienangehörigen leben in Österreich. Weiters 
bekam ich im Kosovo einen Drohbrief. Das war am 20.01.2008. Darin stand, dass ich für den Kosovo gar nichts 
getan habe. Ich schulde dem Kosovo Euro 15.000,-- und bin im Besitz eines serbischen Reisepasses. Wenn ich 
die beiden Sachen nicht abgebe, werde ich als Spion bezeichnet. Im Drohbrief steht auch, dass ich liquidiert 
werde. 
 

F: Wer hat den Drohbrief unterschrieben? 
 

A: Weiß ich nicht. Es gab zwar eine Unterschrift, jedoch ist mir diese unbekannt. Am Drohbrief war ein Emblem 
abgebildet. 
 

F: Wo haben Sie den Brief gefunden? 
 

A: Vor dem Elternhaus. 
 

F: Gibt es Hintergründe über den Betrag von Euro 15.000,--? 
 

A: Weil ich für den Kosovo nichts getan habe. Ich meine, dass ich während des Krieges abwesend war. 
 

F: Haben Sie einen Verdacht, wer den Brief abgegeben hat? 
 

A: Nein. 
 

F: Wann und wo hätten Sie die beiden Sachen abgeben müssen? 
 

A: Ein Datum und ein Treffpunkt standen im Brief. Ich bin mir nicht sicher, aber es müsste der 23.03.2008 
gewesen sein. Aus dem Brief kann man das ersehen. Meine Mutter ist derzeit im Kosovo. Sie wird den Brief 
mitbringen. 
 

F: Erstatteten Sie betreffend der Vorfälle Anzeige bei der Polizei, der UNMIK-Polizei oder der KFOR? 
 

A: Nein. 
 

F: Weshalb erstatteten Sie keine Anzeige? 
 

A: Alles wäre schlimmer geworden. 
 

V: Es wäre Ihnen geholfen worden. Was sagen Sie dazu? 
 

A: Wenn man als Spion bezeichnet wird, bekommt man mehr Probleme. 
 

F: Haben Sie den Kosovo wegen des Krieges verlassen? 
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A: Ja. Ich war drei Monate im Jahre 1999 in der Türkei. Dann kehrte ich wieder zurück. 
 

V: Wenn Sie Flüchtling waren, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb jemand Sie als Spion bezeichnen sollte. 
Erklären Sie das. 
 

A: Ich weiß es nicht. Vielleicht weil ich wieder zurückgekommen bin. 
 

F: Haben Sie irgendwelche Schritte gegen die Bevölkerung unternommen? 
 

A: Absolut nie. 
 

F: Was haben Sie vom 20.01.2008 bis Mitte März 2008 gemacht? 
 

A: Ich habe nicht mehr gearbeitet. Ich wartete zuhause. Ich musste erst die Reise nach Österreich organisieren. 
 

F: War das der Grund der Asylantragstellung? 
 

A: Ja. 
 

F: Wollen Sie Ihre Angaben näher ausführen? 
 

A: Nein. 
 

F: Waren Sie in der Republik Kosovo jemals in Haft oder wurden Sie jemals festgenommen? 
 

A: Nein. 
 

F: Hatten Sie in der Republik Kosovo jemals Probleme mit der Polizei oder einem Gericht? 
 

A: Nein. 
 

F: Wurden Sie in der Republik Kosovo jemals aus religiösen Gründen verfolgt? 
 

A: Nein. 
 

F: Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? 
 

A: Ja. Ich bin Mitglied der PDK. 
 

F: Wurden Sie in der Republik Kosovo jemals wegen Ihrer politischen Überzeugung verfolgt? 
 

A: Nein. 
 

F: Was befürchten Sie, im Falle der Rückkehr in der Republik Kosovo erleiden zu müssen? 
 

A: Ich bekomme Probleme. Ich muss diesen Leuten das Geld schicken, weil ich ansonsten vermutlich 
geschlagen oder sogar umgebracht werde. 
 

V: Ihnen wird die Beilage 1 als Parteiengehör übersetzt. Was sagen Sie dazu? 
 

A: Ab dem Zeitpunkt, wo ich den Brief bekommen habe, will ich in Wirklichkeit gar nichts mehr darüber hören. 
Ich will keinen UNMIK-Reisepass mehr. Ich habe einen serbischen Reisepass und auch die serbische 
Staatsbürgerschaft. Nach Serbien wollte ich aber nicht, weil ich dort nichts habe. 
 

F: Wollen Sie weitere Länderinformationen (Beilage 2) erhalten? 
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A: Nein. 
 

F: Brachten Sie alle Gründe, auf die sich Ihr Asylantrag stützt, vor? 
 

A: Ja." 
 

Der Beschwerdeführer legte eine Arbeitsbestätigung ihn betreffend sowie eine ärztliche Bescheinigung über die 
Schwangerschaft seiner Ehegattin mit voraussichtlichem Geburtstermin am XXXX vor. 
 

Mit erstinstanzlichem Bescheid vom 27.08.2008, Zahl: 08 02.572-BAE, wurde der Antrag des 
Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Ziffer 13 AsylG 2005 
abgewiesen (Spruchpunkt I.), weiters dem Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 1 Ziffer 1 iVm § 2 Abs. 1 Ziffer 13 
AsylG der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Republik Kosovo nicht 
zuerkannt (Spruchpunkt II.) sowie der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 2 AsylG aus dem 
österreichischen Bundesgebiet in die Republik Kosovo ausgewiesen (Spruchpunkt III.). Das Bundesasylamt traf 
in diesem Bescheid Feststellungen zur Lage im Kosovo - auch betreffend die Schutzfähigkeit und -willigkeit der 
Sicherheitsbehörden im Kosovo - und gelangte in rechtlicher Hinsicht zu der Beurteilung, dass der vom 
Beschwerdeführer vorgebrachte Sachverhalt als nicht glaubhaft zu beurteilen war, eine reale Gefahr einer 
ernsthaften Bedrohung von Leib und Leben nicht zu gewärtigen ist sowie auch sonst kein 
Abschiebungshindernis besteht. 
 

Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht Beschwerde erhoben, in welcher der Beschwerdeführer ausführt, dass 
der angefochtene Bescheid mit Rechtswidrigkeit infolge Verletzung der Verfahrensvorschriften belastet sei, da 
die Behörde im Rahmen ihrer Ermittlungspflicht allfällig bestehende Zweifel durch entsprechende Erhebungen 
zu beseitigen und bei Vorliegen entsprechender Hinweise auf eine Konkretisierung der Angaben des 
Asylwerbers hinzudringen habe. Dem sei die Behörde nicht nachgekommen, da sich die Behörde um die 
Klärung wichtiger staatsrechtlich/völkerrechtlicher Fragen gedrückt habe, welche mit der Anerkennung der 
Republik Kosovo in Verbindung stünden. Die zwangsweise Verbringung des Beschwerdeführers in ein 
Staatengebilde, dessen Staatsbürgerschaft er nicht einmal besitze, stelle eine schwere Rechtsverletzung dar. 
 

Wesentlicher Umstand für die Flucht nach Österreich sei neben der vorgebrachten Verfolgung auch der Umstand 
gewesen, dass er Österreich nicht freiwillig verlassen habe und seine gesamte Familie und vor allem seine 
schwangere österreichische Frau sich hier befänden. Die Behörde bestreite seine Glaubwürdigkeit, weil er keine 
auf Verfolgung hindeutenden Indizien habe vorbringen können. Auch führe die Behörde aus, der 
Beschwerdeführer sei ein junger, gesunder arbeitsfähiger Mensch, welcher nicht in eine aussichtslose Lage 
gedrängt werde, was angesichts der Arbeitslosigkeit von 70 % bei Jugendlichen eine Verhöhnung sei. 
 

Die auf das Aufenthaltsverbot gestützte Ausweisung habe nicht berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer 
durchaus geständig gewesen und den Unrechtsgehalt seiner Tat eingesehen und sich einer Therapie unterzogen 
habe. Seine Familienangehörigen, von welchen er wegen des Arbeitsverbotes finanziell abhängig sei, würden in 
Österreich leben, weshalb er um Aufschiebung der Entscheidung ersuche. 
 

Ferner sei der angefochtene Bescheid mit Rechtswidrigkeit seines Inhaltes belastet, da er aus Furcht vor 
Verfolgung aus politischen Gründen geflüchtet, sein Vorbringen jedoch als unglaubwürdig bewertet worden sei. 
Wäre die Behörde von den Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft entsprechend dem Handbuch 
des UNHCR; Genf 1993, S 14 f , ausgegangen, und zwar "unter Beachtung der dargestellten gesellschaftlichen 
Außenseiterlage, in welche der Beschwerdeführer durch den beabsichtigten Religionswechsel gekommen sei" 
hätte sie zur Ansicht gelangen müssen, dass dem Beschwerdeführer asylrelevante Verfolgung maßgeblicher 
Intensität drohe. 
 

Bezüglich der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung werde betreffend die Rechtswidrigkeit 
infolge Verletzung der Verfahrensvorschriften auf die Darlegungen zu Spruchteil I. verwiesen. Bei einer 
Abschiebung in seine Heimat würde er "sicherlich festgenommen werden und liefe er Gefahr unmenschlicher 
Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden", weshalb er seine Abschiebung als unzulässig gemäß Art. 3 
EMRK erachte. Die Gefahr, dass er im Falle seiner Rückkehr erheblichen Beeinträchtigungen seiner 
körperlichen und seelischen Unversehrtheit, seiner Freiheit und seines Lebens ausgesetzt sei, sei nicht nur real, 
sondern auch erheblich. 
 

Bezüglich der Ausweisung wolle er festhalten, dass es sich im Gegensatz zum bisherigen Verfahren um ein 
verkürztes handle, welches lediglich die Existenz eines Familienlebens untersuche, bei deren Nichtzutreffen die 
Ausweisung verfügt werde, aber nicht mehr auf den tatsächlichen Aufbau einer Existenz in Österreich und die 
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mögliche Finanzierung durch den Asylwerber abgestellt werde. Im Wesentlichen ergebe sich daraus, dass die 
Behörde den öffentlichen Interessen den Vorrang vor den Privatinteressen des Asylwerbers einräume. 
 

II. Über diese Beschwerde hat der Asylgerichtshof wie folgt erwogen: 
 

II.1. Festgestellt wird: 
 

Auf Grundlage der Einvernahmen des Beschwerdeführers durch die Behörde erster Instanz am 17.03.2008, am 
09.07.2008 und am 14.08.2008, der Ermittlungsergebnisse im erstinstanzlichen Verfahren sowie auf Grundlage 
der Beschwerde vom 06.09.2008 werden folgende 

Feststellungen getroffen und der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

II.1.1. Zur allgemeinen Lage im Kosovo wird festgestellt: 
 

Es werden die folgenden entscheidungsrelevanten Feststellungen des Bundesasylamtes im angefochtenen 
Bescheid (Seiten 10 bis 15 des angefochtenen Bescheides) zur Situation im Kosovo zum Bestandteil dieses 
Erkenntnisses erklärt: 
 

"Die wesentlichsten Bestimmungen und Voraussetzungen zur Erlangung der Staatsbürgerschaft der Republik 
Kosovo: 
 

A. "Ex lege" Staatsbürgerschaft des Kosovo: Vorhandene Eintragung in das zentrale Zivilregister gemäß der 
UNMIK VO 2000/13 als "ständiger Bewohner" des Kosovo - dies unabhängig vom Eintragungszeitpunkt. Dies 
bedeutet, dass alle Personen, die im Besitz einer UNMIK-ID Karte sind, automatisch Staatsbürger des Kosovo 
sind, da diese nur durch die Eintragung in das Register erlangt werden konnte. Alle Personen, die mit Stichtag 
01.01.1998 ihren Wohnsitz im Kosovo hatten, sind ebenfalls Staatsbürger. Folglich ist jede Person, die zu 
diesem Zeitpunkt ihren ständigen Wohnsitz im Kosovo hatte, ex lege Staatsbürger des Kosovo, falls er/sie zu 
diesem Zeitpunkt auch die jugoslawische Staatsbürgerschaft innehatte. 
 

B. Staatsbürgerschaft auf Antrag: Alle Personen, die nicht ex lege Bürger des Kosovo sind, können die 
Staatsbürgerschaft dennoch auf Antrag erhalten. Die zentralen Voraussetzungen hierfür sind Personen, die 
volljährig sind; für die letzten fünf Jahre im Kosovo wohnhaft gewesen sind und über eine gültige 
Aufenthaltsgenehmigung verfügen; das konstitutionelle und rechtliche System des Kosovo anerkennen und auf 
sozialer, kultureller, wissenschaftlicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Ebene in die Gesellschaft integriert 
sind; über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um nicht Sozialhilfe beziehen zu müssen; die finanziellen 
Verpflichtungen gegenüber dem Staat erfüllen; und Grundkenntnisse in einer der Amtssprachen des Kosovo 
haben. 
 

Diaspora: Vereinfachte Sonderregelungen bestehen für die kosovarische Diaspora in § 13 des StAG. Hier wird 
die Staatsbürgerschaft auf Antrag verliehen, wenn jemand Mitglied der kosovarischen Diaspora ist. Als Diaspora 
werden Personen angesehen, die sich vorschriftsmäßig außerhalb Kosovos aufhalten, und nachweisen können, 
dass er/sie im Kosovo geboren worden ist und enge familiäre und ökonomische Beziehungen im Kosovo hat. 
Der Begriff der "engen familiären und ökonomischen Beziehungen" ist im Gesetz nicht näher definiert und 
müsste wohl erste ausjudiziert oder per Verordnung geregelt werden. 
 

Multiple Staatsbürgerschaft ist im Kosovo möglich. Das Erlangen oder der Besitz einer anderen 
Staatsbürgerschaft bedeutet nicht den Verlust der Staatsbürgerschaft des Kosovo. Weiters kann die 
Staatsbürgerschaft auch über Geburt und Adoption erlangt werden. Des Weiteren darf in diesem Zusammenhang 
auch ausgeführt werden, dass in einem Schreiben des deutschen BAMF vom 03.07.2008 zum Thema 
kosovarische Staatsbürgerschaft auch von einem "automatischen Erwerb" derselbigen, entsprechend der oben 
erwähnten Kriterien gesprochen wird. (Quelle: Bericht des Verbindungsbeamten in Pristina, Obstlt. Pichler, dem 
eine Unterredung in der Österreichischen Botschaft in Pristina mit österreichischen und kosovarischen 
Behördenvertretern vorausging) 
 

Albaner: Seitens des UNMIK/KPS/KFOR Truppen besteht allgemein ausreichender und effektiver Schutz für 
Angehörige der albanischen Volksgruppe, einschließlich derer, die der Kollaboration mit dem serbischen 
Regime bezichtigt wurden. UNMIK/KPS/KFOR sind weiters willens und in der Lage Schutz für diejenigen zu 
bieten, die Furcht vor Verfolgung haben und können sicherstellen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen 
Maßnahmen zur Ausforschung, Anklage und Bestrafung der Täter auch umgesetzt bzw. durchgeführt und 
angewandt werden. (UK Home Office, Operational Guidance Note, Republic of Serbia (including Kosovo), Feb. 
2007) Das Hauptproblem für die meisten Albaner im Kosovo ist nach wie vor die desolate Wirtschaftslage sowie 
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die völlige Perspektivlosigkeit mit der auch die albanische Mehrheitsbevölkerung konfrontiert ist. 
Sicherheitsprobleme spielen für Albaner in Gebieten, in denen sie die Mehrheit stellen, nur noch eine 
untergeordnete Rolle und es ist von keiner erhöhten Verfolgungswahrscheinlichkeit dieser Personengruppe mehr 
auszugehen. Probleme können jedoch bei Albanern in Minderheitsgebieten nicht ausgeschlossen werden. 
(Bericht zur Fact Finding Mission in den Kosovo 14.-19.5.2006, 06.2006) Die ethnisch-albanische 
Bevölkerungsmehrheit hat - ausgenommen die spezielle Situation in der Region Mitrovica - keinerlei 
Sicherheitsprobleme. Bandenkriege sind davon ausgenommen, betreffen aber ausschließlich Mitglieder von 
kriminellen Organisationen. (Außenstelle Pristina der ÖB Belgrad, Anfragebeantwortung an den UBAS vom 
24.10.2005) 
 

Allgemeine Lage - Politik/Wahlen: Die Deklaration der Unabhängigkeit des Kosovo wurde von 109 der 
insgesamt 120 Abgeordneten, welche persönlich aufgerufen wurden, unterschrieben. Zehn serbische 
Abgeordnete und ein Abgeordneter von GIG (Goraner) blieben der Sitzung fern. (VB Pristina, Lagebild Kosovo 
21.02.2008) Der unabhängige Kosovo wird dem Frieden und der Stabilität verpflichtet sein. Die Nation des 
Kosovo wird auf Grundlage des Ahtisaari-Plans geschaffen. Der Kosovo ist eine demokratische, laizistische und 
multiethnische Gesellschaft, der die Anwesenheit internationaler ziviler und militärischer Vertreter akzeptiere. 
(derStandard.at, Unabhängigkeitserklärung: "Dem Frieden verpflichtet", 18.02.2008) 

Mit der Unabhängigkeit übernimmt der Kosovo die internationalen Verpflichtungen, stellt die Sicherheit der 
Grenzen mit den Nachbarländern sicher, verbietet die Anwendung von Gewalt, um Differenzen beizulegen, wird 
in der Erklärung betont, die auch den Willen des Kosovo ausdrückt, gutnachbarschaftliche Beziehungen mit den 
Ländern der Region zu unterhalten. Zudem solle der Schutz des kulturellen und religiösen Erbes garantiert 
werden, heißt es in Anspielung auf die serbische Minderheit im Lande. (derStandard.at, 
Unabhängigkeitserklärung: "Dem Frieden verpflichtet", 18.02.2008) Bisher haben etwa dreißig internationale 
Staaten den Kosovo als eigenständige Republik anerkannt. Darunter befinden sich Staaten wie Österreich, die 
USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Türkei und Slowenien. (VB Pristina, Lagebild Kosovo, 05.03.2008) 
Die Situation im Kosovo verbesserte sich zusätzlich, nachdem die am 17.02.2008 ausgerufene Unabhängigkeit 
von weit verbreiteten Feiern und meist friedlich verlaufenden Protesten in den serbischen Enklaven begleitet 
war. (New CrisisWatch bulletin from the International Crisis Group, 01.03.2008) Im Kosovo ist die kurze 
öffentliche Debatte über den Verfassungsentwurf abgeschlossen worden. Die Verfassung wurde im Einklang mit 
den Vorgaben von UNO-Chefvermittler Martti Ahtisaari zur "überwachten" Unabhängigkeit des Kosovo 
ausgearbeitet. Die Republik Kosovo wird im Verfassungsentwurf als "unabhängiger, souveräner, 
demokratischer, einheitlicher und unveräußerlicher Staat aller seiner Bürger" definiert. "Der Kosovo erhebt 
weder Gebietsansprüche auf irgendeinen Staat oder Staatsteil noch wird er Vereinigung mit irgendeinem Staat 
oder Staatsteil fordern", steht im ersten Absatz des Verfassungsentwurfes in Anspielung auf die verbreitete 
Furcht vor einem "Großalbanien". Der Kosovo sei eine multiethnische Gesellschaft, die auf demokratische 
Weise verwaltet werde. Albanisch und Serbisch seien die Amtssprachen, auf Kommunalebene stünden auch die 
türkische, bosniakische und die Roma-Sprache entsprechend den gesetzlichen Regelungen im Gebrauch. 
(derStandard.at, Verfassungsdebatte abgeschlossen, 06.03.2008) Die kosovarische Staatsbürgerschaft sollen nach 
dem Buchstaben der Verfassung alle Bürger der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien erhalten, die am 
01.01.1989 ihren ständigen Wohnsitz im Kosovo hatten. Somit können auch die 150.000 Serben, die beim 
Abzug jugoslawischer Truppen im Juni 1999 aus dem Kosovo geflüchtet waren, um den Pass des neuen Staates 
ansuchen. (derStandard.at, Verfassungsdebatte abgeschlossen, 06.03.2008) Am 17.11.2007 fanden Parlaments-, 
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt. Überschattet wurden die Wahlen durch den Druck aus 
Zentralserbien auf Kandidaten der Kosovo-Serben, auf eine Kandidatur zu verzichten, aber auch durch die 
stockenden Verhandlungen zum Status des Kosovo. 120 Sitze im Parlament, davon sind 20 Sitze für 
Minderheiten reserviert, standen zur Disposition. Es gibt eine fünf Prozent Klausel für den Einzug in das 
Parlament, was zahlreiche kleinere Parteien zu einer gemeinsamen LISTE mit Großparteien veranlasste. (ÖB 
Pristina, Kosovo Wahl 2007 Kurzbericht, 18.11.2007) 

Der designierte Ministerpräsident des Kosovo und Chef der Demokratischen Partei (PDK), Hashim Thaci, hat 
am Montagabend mit der Demokratischen Liga (LDK) von Präsident Fatmir Sejdiu eine Einigung über eine 
Regierungskoalition erreicht. Der Koalitionsvertrag dürfte laut der Nachrichtenagentur Kosovapress am 
Mittwoch unterzeichnet werden. Sejdiu bleibt demnach in seinem derzeitigen Amt. (Die Presse.com, Kosovo: 
Koalition unter Wahlsieger Thaci steht, 25.12.2007) Die PDK wird in der neuen Regierung sieben Minister 
stellen, die LDK fünf. Drei Ministerposten sollen den Minderheiten zufallen, davon zwei der serbischen. Bei der 
jüngsten Wahl am 17. November sicherte sich die PDK 37 und die LDK 25 der 120 Parlamentssitze. 
 

20 Sitze im Parlament waren den Minderheiten vorbehalten. Damit löste die bisher stärkste Oppositionspartei 
des früheren Kommandanten der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) Thaci die von dem verstorbenen Ex-
Präsidenten Ibrahim Rugova gegründete LDK als führende politische Kraft im Kosovo ab. Die konstituierende 
Parlamentssitzung muss bis zum 5. Jänner abgehalten werden. (Die 

Presse.com, Kosovo: Koalition unter Wahlsieger Thaci steht, 25.12.2007) 
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Menschenrechte: Im Kosovo ist die kurze öffentliche Debatte über den Verfassungsentwurf abgeschlossen 
worden. Die Verfassung wurde im Einklang mit den Vorgaben von 
 

UNO-Chefvermittler Martti Ahtisaari zur "überwachten" Unabhängigkeit des Kosovo ausgearbeitet. Die 
Republik Kosovo wird im Verfassungsentwurf als "unabhängiger, souveräner, demokratischer, einheitlicher und 
unveräußerlicher Staat aller seiner Bürger" definiert. "Der Kosovo erhebt weder Gebietsansprüche auf 
irgendeinen Staat oder Staatsteil noch wird er Vereinigung mit irgendeinem Staat oder Staatsteil fordern", steht 
im ersten Absatz des Verfassungsentwurfes in Anspielung auf die verbreitete Furcht vor einem "Großalbanien". 
Der Kosovo sei eine multiethnische Gesellschaft, die auf demokratische Weise verwaltet werde. Albanisch und 
Serbisch seien die Amtssprachen, auf Kommunalebene stünden auch die türkische, bosniakische und die Roma 
Sprache entsprechend den gesetzlichen Regelungen im Gebrauch. (derStandard.at, Verfassungsdebatte 
abgeschlossen, 06.03.2008) Das Gesetzeswerk bezüglich Anti-Diskriminierung beinhaltet wichtige Teile der 
Gemeinschaftsrichtlinien. Im März 2007 richtete die Regierung für jedes Ministerium 
Menschenrechtsabteilungen ein, die unter anderem auch für die Überwachung der Durchsetzung der Anti-
Diskriminierungsgesetzgebung verantwortlich sind. Die Umsetzung dieser Gesetze blieb aber trotzdem 
mangelhaft und auch die Hebung des öffentlichen Bewusstseins bei Setzung diskriminierender Akte im 
öffentlichen Leben des Kosovo brachte keine konkreten Ergebnisse. (Commission of the European 
Communities, Kosovo Under UNSCR 1244 2007 Progress Report, Nov. 2007) Menschenrechtsfragen werden 
durch eine Ombudsperson Institution, eingerichtet durch die UNMIK Verordnung Nr. 2000/38, überwacht. Diese 
Institution ist unabhängig und zeigt Menschenrechtsverletzungen oder Missstände in der Zivilverwaltung auf. 
Seit ihrer Einrichtung ist sie multi-ethnisch besetzt. 
 

Die Ombudsperson Institution spielt eine wesentliche Rolle in der Sicherstellung der Menschenrechte und beim 
Schutz der Minderheiten dar. (UK Home Office, Operational Guidance Note, Republic of Serbia (including 
Kosovo), June 2006) Im Juli 2007 wurde eine sog. Rechtshilfekommission, die für die Durchführung und 
Überwachung des Rechtshilfesystems verantwortlich ist, vom Premierminister ernannt. Diese Behörde besteht 
aus einem Rechtshilfekoordinationsbüro in Pristina und aus weiteren fünf regionalen Rechtshilfebüros. Im 
Allgemeinen wurden auf diesem Gebiet zwar einige Fortschritte erzielt, allerdings bestehen nach wie vor 
erhebliche Defizite bei der Durchsetzung von Rechtshilfe sowohl in Zivil- als auch Strafrechtssachen. Die 
Einbindung der Ombudsperson Institution bei Gerichtsverfahren, könnte den gegenwärtigen Stand der 
Rechtshilfe auf ein höheres Niveau befördern. (Commission of the European Communities, Kosovo Under 
UNSCR 1244 2007 Progress Report, Nov. 2007) 
 

Kollaboration - allgemein: Angehörige von Minderheiten erfahren weiterhin in unterschiedlicher Stärke 
Diskriminierungen bis hin zu Bedrohungen ihres Lebens und ihrer körperlichen Unversehrtheit. Nicht zuletzt 
infolge der Kriegsgräuel bleibt das Verhältnis der verschiedenen ethnischen Gruppen untereinander sehr 
gespannt. Im UNHCR-Positionspapier vom Juni 2006 wird darauf hingewiesen, dass es immer noch einige 
Gruppen von Personen gibt, die ebenfalls gefährdet sein könnten (so z.B. Personen in Mischehen und Personen 
gemischtethnischer Herkunft, sowie Personen, die der Mitarbeit mit dem serbischen Regime nach 1990 
verdächtigt werden). (Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien 
(Kosovo), Feb. 2007). Ethnische Albaner, denen eine Zusammenarbeit mit den Serben vorgeworfen wird, 
können durchaus Diskriminierungen und Misshandlungen ausgesetzt sein. Jedoch besteht in der Mehrheit der 
Fälle ausreichend staatlicher Schutz, wobei auch eine interne Fluchtmöglichkeit eine Option darstellt. Allerdings 
kann eine Schutzgewährung in solchen Fällen nicht immer ganz ausgeschlossen werden. (UK Home Office, 
Operational Guidance Note, Republic of Serbia (including Kosovo), Feb. 2007) Der Gefährdungsgrad von 
Personen, welche direkt der Kollaboration mit 

Serben beschuldigt werden, richtet sich nach: a) dem Verhalten dieser Personen während ihrer Tätigkeit bzw. 
ausgeübten Funktion und 

b) ihrem Verhalten nach dem bewaffneten Konflikt 1999. In den Bereichen GJAKOVE und KAMENICA sind 
albanische Polizeibeamte tätig, welche während des serbischen Regimes 1989-1999 in der Polizei gearbeitet 
haben! Im Jahr 2006 (März bis Dezember) ist nur eine sehr geringe Anzahl von solchen Verbrechen im 
Zusammenhang mit Kollaboration in Erinnerung. (VB Pichler, Anfragebeantwortung, 22.12.2006) 
 

Grundversorgung: Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist gewährleistet. Die 
Bevölkerung des Kosovo ist bis auf wenige Ausnahmen (zum Beispiel sozial schwache Bewohner von 
Enklaven) nicht mehr auf die Lebensmittelversorgung durch internationale Hilfsorganisationen angewiesen. 
Bedürftige Personen erhalten Unterstützung in Form von Sozialhilfe, die von den "Municipalities" ausgezahlt 
wird, sich allerdings auf sehr niedrigem Niveau bewegt. Sie beträgt für Einzelpersonen 35 Euro monatlich und 
für Familien (abhängig von der Zahl der Personen) bis zu 75 Euro monatlich. Sie reicht damit als alleinige 
Einkommensquelle unter Berücksichtigung der lokalen Lebenshaltungskosten kaum zum Leben aus. 
(Auswärtiges Amt - Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Serbien (Kosovo), Stand. Sept. 2007, 
Nov. 2007) 
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Die Beschäftigungslage befindet sich auf unverändert niedrigem Niveau. Die Arbeitslosenquote liegt bei 
geschätzten 45 %. Bei Jugendlichen unter 30 Jahren erhöht sie sich auf nahezu 60 %. Bei diesen Zahlen ist die 
signifikante Schwarzarbeit einschließlich der Beschäftigung in der organisierten Kriminalität nicht 
berücksichtigt. Auch wenn man zusätzlich die Beschäftigung in der Landwirtschaft (Subsistenzwirtschaft und 
Schwarzarbeit) in Rechnung stellt, beträgt die Arbeitslosenquote trotzdem immerhin noch ungefähr ein Drittel. 
Das durchschnittliche monatliche Arbeitseinkommen liegt derzeit bei ca. 150 Euro. Auch hier ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass die in der organisierten Kriminalität und in der Schwarzarbeit erzielten Einkommen 
statistisch nicht erfasst werden. (Auswärtiges Amt - Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in 
Serbien (Kosovo), Stand. Sept. 2007, Nov. 2007) 
 

Behandlung nach Rückkehr: UNHCR hält trotz der aus seiner Sicht nach wie vor nicht unkritischen Sicherheits- 
und Versorgungslage im Kosovo zwangsweise Rückführungen von Kosovo-Albanern für hinnehmbar, wenn 
diese nach international anerkannten Maßstäben nicht individuell schutzbedürftig sind. (Auswärtiges Amt - 
Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Serbien (Kosovo), Stand. Sept. 2007, Nov. 2007)." 
 

Das Staatsangehörigkeitsgesetz der Republik Kosovo trat am 15.06.2008 in Kraft: 
 

Erlangung der Staatsbürgerschaft bei Vorliegen der folgenden Fakten: 
 

"CHAPTER II ACQUISITION OF CITIZENSHIP 
 

Article 5 Modalities of the acquisition of citizenship 
 

The citizenship of Republic of Kosova shall be acquired: 
 

a) by birth; 
 

b) by adoption; 
 

c) by naturalization; 
 

d) based on international treaties 
 

e) based on Articles 28 and 29 of this Law. 
 

Erlangung der Staatsbürgerschaft durch Geburt: 
 

Acquisition of citizenship by birth 
 

Article 6 Acquisition of citizenship by birth based on parentage 
 

6.1 A child shall acquire the citizenship of Republic of Kosova by birth if on the day of his/her birth both of 
his/her parents are citizens of Republic of Kosova. 
 

6.2 If on the day of the child's birth only one parent is a citizen of Republic of Kosova, the child shall acquire the 
citizenship of Republic of Kosova under the following conditions: 
 

a) the child is born in the territory of Republic of Kosova; 
 

b) the child is born outside the territory of Republic of Kosova and one parent is stateless or has unknown 
citizenship; 
 

c) the child is born outside the territory of Republic of Kosova and one parent has another citizenship but both 
parents agree in writing that the child shall acquire the citizenship of Republic of Kosova. This provision must 
be exercised prior to the child's fourteenth birthday. 
 

Übergangsbestimmungen: 
 

CHAPTER V TRANSITIONAL PROVISIONS 
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Article 28 The Status of habitual residents of Republic of Kosova 
 

28.1 Every person who is registered as a habitual resident of Republic of Kosova pursuant to UNMIK 
Regulation No. 2000/13 on the Central Civil Registry shall be considered a citizen of Republic of Kosova and 
shall be registered as such in the register of citizens. 
 

Article 29 Citizenship according to the Comprehensive Proposal for the Republic of Kosova Status Settlement 
 

29.1 All persons who on 1 January 1998 were citizens of the Federal Republic of Yugoslavia and on that day 
were habitually residing in Republic of Kosova shall be citizens of Republic of Kosova and shall be registered as 
such in the register of citizens irrespective of their current residence or citizenship. 
 

29.2 Provisions of paragraph 1 of this Article apply also to direct descendants of the persons referred to in 
paragraph 1. 
 

29.3 The registration of the persons referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article in the register of citizens 
shall take effect upon the application of the person who fulfills the requirements set out in this Article. 
 

29.4 The competent body shall determine in sub-normative acts the criteria which shall constitute evidence of the 
citizenship of the Federal Republic of Yugoslavia and habitual residence in Republic of Kosova on January 1 
1998. 
 

29.5 The competent body shall use the criteria set for the in UNMIK Regulation No. 2000/13 on the Central 
Civil Registry to determine habitual residence in Republic of Kosova on January 1 1998 
 

Exkurs: 
 

REGULATION NO. 2000/13 
 

UNMIK/REG/2000/13 
 

17 March 2000 
 

ON THE CENTRAL CIVIL REGISTRY 
 

Section 3 
 

HABITUAL RESIDENTS OF KOSOVO 
 

The Civil Registrar shall register the following persons as habitual residents of 
 

Kosovo: 
 

(a) Persons born in Kosovo or who have at least one parent born in Kosovo; 
 

(b) Persons who can prove that they have resided in Kosovo for at least a continuous period of five years; 
 

(c) Such other persons who, in the opinion of the Civil Registrar, were forced to leave Kosovo and for that 
reason were unable to meet the residency requirement in paragraph (b) of this section; or 
 

(d) Otherwise ineligible dependent children of persons registered pursuant to 
 

subparagraphs (a), (b) and/or (c) of this section, such children being under the age of 
 

18 years, or under the age of 23 years but proved to be in full-time attendance at a recognized educational 
institution. 
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Doppelstaatsbürgerschaft 
 

Article 3 Multiple Citizenships 
 

A citizen of Republic of Kosova may be the citizen of one or more other states. The acquisition and holding of 
another citizenship shall not cause the loss of the citizenship of Kosova. [Auskunft des Verbindungsbeamten 
Obstlt. Andreas Pichler, 06.03.2008, Zahl 156/08 an das BAL , Regulation no. 2000/13, 17 March 2000 On the 
Central Civil Registry; Law on Citizenship of Kosova 
 

http://www.assembly-kosova.org/?krye=laws&lang=en&ligjid=243 ]" 
 

Wie dies auch bereits das Bundesasylamt festgestellt hat, verkündete der Kosovo am 17.02.2008 seine 
Unabhängigkeit von Serbien. Seitens der Republik Österreich wurde die Republik Kosovo am 28.02.2008 
völkerrechtlich anerkannt. Die Verfassung wurde am 15. Juni 2008 verabschiedet und trat am selben Tag in 
Kraft. Der Kosovo steht nach wie vor unter internationalem Protektorat. Nach den Übergangsbestimmungen der 
Verfassung sind alle kosovarischen Institutionen verpflichtet, mit dem internationalen Beauftragten, den 
internationalen Organisationen und anderen Akteuren voll zu kooperieren, deren Mandat im Status-Vorschlag 
des UNO-Vermittlers Ahtisaari definiert wurde. Auch die im Kosovo seit Juni 1999 stationierte NATO-geführte 
internationale Schutztruppe KFOR wird weiterhin das Mandat und die Befugnisse im Einklang mit 
einschlägigen internationalen Instrumenten genießen, die UNO-Resolution 1244 eingeschlossen. 
 

Wie sich aus den genannten Länderberichten ergibt, wurde seit 10.06.1999 die Republik Kosovo (ehemals: 
Automome Provinz Kosovo) von einer zivilen Verwaltung der Vereinten Nationen (UNMIK) administriert. Seit 
diesem Zeitpunkt hat der jugoslawische (nunmehr: serbische) Staat und insbesondere seine Armee keine 
Zugriffsmöglichkeit auf den Kosovo und seine Bevölkerung. Eine gezielte staatliche Verfolgung ethnischer 
Albaner ist - soweit sie nicht besondere Verbindungen zum jugoslawischen/serbischen Regime vor 1999 
aufweisen - seit diesem Zeitpunkt auszuschließen. Hinsichtlich etwaiger Übergriffe von Dritten sind die 
kosovarischen Behörden grundsätzlich als schutzwillig und schutzfähig anzusehen, zumal auch noch die 
Möglichkeit besteht, sich direkt an die Einrichtungen der UNO oder der Europäischen Union zu wenden. Die 
allgemeine politische Situation und die Sicherheitslage im Kosovo sind als ruhig anzusehen, seit 2004 gab es 
keine Ausschreitungen oder Unruhen. 
 

Die Republik Kosovo verfügt über ein grundsätzlich funktionierendes Polizei- und Justizsystem, das weiterhin 
durch Einrichtungen der UNO und der EU unterstützt wird. Die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung 
ist ebenso als gesichert anzusehen wie die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Die Republik Kosovo verfügt über 
ein Sozialsystem, das geeignet ist, eine existenzielle Notsituation der Staatsbürger zu verhindern. 
 

Eine Verfolgung ethnischer Albaner durch serbische Behörden oder die serbische Armee im Kosovo ist 
auszuschließen. Hinsichtlich Übergriffen Dritter (etwa Krimineller) - der Beschwerdeführer nannte derartige 
Vorfälle als Grund, den Kosovo zu verlassen - besteht eine Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit der 
kosovarischen Behörden. Sollte es zu derartigen Übergriffen kommen, besteht die effektive Möglichkeit für den 
Beschwerdeführer, sich an diese Behörden zu wenden und angemessen Schutz zu erhalten. 
 

Die auch bereits vom Bundesasylamt getroffenen Länderfeststellungen wurden vom Beschwerdeführer im 
Verfahren nicht substantiiert bestritten. Vor dem Hintergrund der auf amtlichen Quellen beruhenden schlüssigen 
und widerspruchsfreien Länderberichte ist das allgemeine Vorbringen des Beschwerdeführers in seiner 
Beschwerde, dass sich die Erstbehörde um die Klärung wichtiger staatsrechtlicher Fragen gedrückt habe, nicht 
nachvollziehbar. 
 

Weiters sind in den zu Grunde liegenden unbedenklichen, aktuellen und widerspruchsfreien Quellen keine Fälle 
dokumentiert, dass auf Grund der schwierigen wirtschaftlichen Lage Personen tatsächlich lebensgefährdend in 
ihrer Existenz bedroht waren oder aktuell sind. 
 

II.1.2. Zum Beschwerdeführer wird festgestellt: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Republik Kosovo, gehört der albanisch, muslimischen 
Volksgruppe an, führt den im Spruch angeführten Namen und reiste illegal in das österreichische Bundesgebiet 
ein. Er stellte am 17.03.2008 in Österreich einen (zweiten) Antrag auf internationalen Schutz. Im Kosovo lebt 
derzeit noch ein erwachsener Bruder des Beschwerdeführers. 
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Mit Urteil des LG XXXX, wurde der Beschwerdeführer gemäß § 114/2, § 114/4 (1.Fall) u.5 (1.Fall) FPG zu 
einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, davon 13 Monate bedingt, rechtskräftig verurteilt. 
 

Mit Bescheid der BPD XXXX, wurde gegen den Beschwerdeführer ein Aufenthaltsverbot bis XXXX erteilt. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass dem Beschwerdeführer in der Republik Kosovo mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit eine an asylrelevante Merkmale anknüpfende aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität - 
oder eine sonstige Verfolgung maßgeblicher Intensität - droht. 
 

Weiters kann nicht festgestellt werden, dass dem Beschwerdeführer im Kosovo die notdürftigste 
Lebensgrundlage entzogen wäre. 
 

II.2. Die getroffenen Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers und zu den von ihm behaupteten 
Fluchtgründen stützen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellung hinsichtlich der Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers ergibt sich aus den oben 
angeführten Bestimmungen des Staatsangehörigkeitsgesetzes der Republik Kosovo, woraus sich insbesondere 
ergibt, dass unter anderem jene Personen, die - wie auch der Beschwerdeführer - mit Stichtag 01.01.1998 ihren 
Wohnsitz im Kosovo hatten und zu diesem Zeitpunkt jugoslawische Staatsbürger waren, nun Staatsbürger der 
Republik Kosovo sind. Der Beschwerdeführer hatte in seinen Einvernahmen angegeben, den Kosovo in diesem 
Zeitraum lediglich für drei Monate im Jahr 1999 verlassen zu haben. Zudem besaß der Beschwerdeführer bei 
seiner ersten Einreise im Jahr 2004 eine UNMIK-ID Card, woraus sich eine Eintragung in das zentrale Register 
gem. der UNMIK VO 2000/13 schließen lässt. 
 

Die Identität des Beschwerdeführers ergibt sich aus einer von ihm im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegten 
UNMIK-ID-Card Nr. XXXX, ausgestellt am XXXX in Pristina, welche der Beschwerdeführer im ersten 
Asylverfahren vorlegte sowie aus dem am XXXX in Wien ausgestellten Führerschein. Bezüglich Echtheit und 
inhaltlicher Richtigkeit dieser Dokumente wurden vom Bundesasylamt keine Bedenken geäußert und bestehen 
diesbezüglich seitens des erkennenden Asylgerichtshofes ebenfalls keine Bedenken. Das Bundesasylamt trat den 
diesbezüglichen Ausführungen des Beschwerdeführers hinsichtlich seiner Identität nicht entgegen. 
 

Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Fluchtgründe tätigte das Bundesasylamt im 
angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid folgende beweiswürdigende Ausführungen, deren hier 
wiedergegebene Teile ihrem Inhalt nach vom Asylgerichtshof geteilt werden: 
 

"Die von der Behörde getroffenen Feststellungen beruhen auf folgender Beweiswürdigung: Die vom Asylwerber 
geltend gemachte Furcht muss nicht nur behauptet, sondern auch glaubhaft gemacht werden. Glaubhaftmachung 
bedeutet, die Behörde davon zu überzeugen, dass der behauptete Sachverhalt wahrscheinlich verwirklicht 
worden ist. 
 

Die Behörde hat sich dabei von folgenden Erwägungen leiten lassen: 
 

betreffend die Feststellungen zu Ihrer Person: 
 

Aufgrund der vorgelegten Bescheinigungsmittel, insbesondere des UNMIK-Ausweises (Anmerkung: vorgelegt 
im Asylverfahren mit der Zahl: 04 20.422-BAE), steht Ihre Identität fest. Nach Deklaration der Unabhängigkeit 
und der Anerkennung des Kosovo durch Österreich als eigenständige Republik wird der Herkunftsstaat mit 
"Republik Kosovo" bezeichnet. Die Staatsangehörigkeit "Republik Kosovo" wurde im Bescheid angeführt, weil 
alle Personen, die mit Stichtag 01.01.1998 ihren Wohnsitz im Kosovo hatten - Anmerkung: dies trifft auf Sie zu, 
zumal dies den von Ihnen vorgebrachten personenbezogen Daten entnommen werden kann -, ex lege 
Staatsbürger des Kosovo sind. Da Sie weder ein amtliches Dokument, eine Urkunde oder sonst einen amtlichen 
Nachweis über die serbische Staatsbürgschaft vorgelegt haben, musste zu Ihren diesbezüglichen Angaben eine 
Negativfeststellung getroffen werden. 
 

Mangels eines vorgelegten Reisepasses mit gültigem Visum für Österreich wurde die Feststellung zur illegalen 
Einreise getroffen. Da keine Aufzeichnungen über die Art und den Zeitpunkt der illegalen Einreise vorhanden 
sind, mussten diesbezüglich Negativfeststellungen getroffen werden. 
 

betreffend die Feststellungen der Gründe für das Verlassen des Herkunftslandes: 
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Sie gaben an, die Republik Kosovo verlassen zu haben, um bei den in Österreich lebenden Verwandten und Ihrer 
Ehegattin leben zu können. Ferner gaben Sie an, in der Republik Kosovo von unbekannten Männern bedroht 
worden zu sein (Vorwurf: serbischer Spion) und einen Drohbrief erhalten zu haben. 
 

Soweit Sie vorgebracht haben, bei den in Österreich lebenden Verwandten und Ihrer Ehegattin leben zu wollen, 
ist festzuhalten, dass die Begründung des Antrages keine Deckung in der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) 
findet, weil aus Ihren Angaben keine konkret gegen Sie gerichteten, staatlichen beziehungsweise quasi-
staatlichen Verfolgungen aus asylrechtsrelevanten Gründen 
 
 - Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 

der politischen Überzeugung beziehungsweise Gesinnung - ableitbar waren. 
 

Ihre Angaben betreffend Verfolgung wegen Spionage für die Serben konnten mangels Glaubhaftigkeit nicht 
dazu führen, Ihnen den Status des Asylberechtigten zuzuerkennen. Vergleicht man Ihre Aussagen mit den im 
Bescheid angeführten Länderfeststellungen, tritt hervor, dass zwar ein Gefährdungsgrad für Personen, welche 
direkt der Kollaboration mit Serben beschuldigt werden, vorliegt. Jedoch richtet sich der Gefährdungsgrad 
entweder nach dem Verhalten dieser Personen während ihrer Tätigkeit beziehungsweise ausgeübten Funktion 
oder ihrem Verhalten nach dem bewaffneten Konflikt 1999. Im gegenständlichen Verfahren trat hervor, dass Sie 
während des Kosovokrieges (1999) als Flüchtling in der Türkei waren. Sie führten weiters aus, nie irgendwelche 
Schritte (zum Beispiel: Gräueltaten) gegen die Bevölkerung unternommen zu haben. Somit blieb in Ihren 
Ausführungen gänzlich verborgen, aus welchem Motiv die von Ihnen behauptete Anschuldigung gegen Sie 
erhoben werden hätte sollen. Diese Tatsache sowie der Umstand, dass Sie offensichtlich den zweiten Asylantrag 
deshalb gestellt haben, um ein Aufenthaltsrecht zu erhalten, sprechen zweifelsfrei gegen die Glaubhaftigkeit 
Ihrer Angaben. Hinzu tritt, dass auch die Aussagen über das Verhalten der Behörden in der Republik Kosovo 
nicht den Tatsachen entsprechen. Entgegen Ihren Angaben sind diese (KPS, UNMIK-Polizei, KFOR) in der 
Lage und auch willens, etwaige Verfolgungen durch Private hintanzuhalten. Insgesamt betrachtet konnte Ihr 
Vorbringen nicht als glaubhaft eingestuft werden. 
 

Ferner wird erwähnt, dass Sie während Ihres (erstmaligen) Aufenthaltes in Österreich aufgrund eines 
gesetzeswidrigen Verhaltens rechtskräftig verurteilt wurden. Ihre Niederlassungsbewilligung wurde widerrufen 
und wurden Sie in die Republik Kosovo abgeschoben. Das Stellen des zweiten Asylantrages lässt den Schluss 
zu, dass Sie diesen Asylantrag nur gestellt haben, um einen Aufenthaltstitel zu erhalten und um eine neuerliche 
Abschiebung zu verhindern. 
 

betreffend die Feststellung Ihrer Situation im Falle der Rückkehr: 
 

Mit der Erklärung, dass Sie im Falle einer Rückkehr um Ihr Leben fürchten müssten, vermochten Sie dem vom 
Gesetz geforderten Glaubhaftigkeitsanspruch nicht gerecht zu werden. Ihre Befürchtungen stützen sich lediglich 
auf vage Vermutungen, konkrete Anhaltspunkte oder Hinweise für die von Ihnen behaupteten 
Verfolgungshandlungen konnten jedoch dem Vorbringen 
 
 - wie oben ausgeführt - nicht entnommen werden und vermochten Sie auch nicht glaubhaft darzulegen. 

Dem Bundesasylamt liegen auch keine Informationen über eine gezielte Verfolgung von abgewiesenen 
Asylwerbern vor, sodass Ihre Rückkehrbefürchtungen nicht nachvollziehbar, nicht plausibel und daher 
als nicht glaubhaft zu befinden sind. 

 

betreffend die Lage in Ihrem Herkunftsland: 
 

Die Länderfeststellungen ergeben sich aus den zitierten, unbedenklichen und aktuellen Quellen. Die erkennende 
Behörde schenkt dem Amtswissen größere Glaubhaftigkeit, weil dieses aus verlässlichen, aktuellen und 
unbedenklichen Quellen stammt, deren Inhalt schlüssig und widerspruchsfrei ist. 
 

betreffend die Feststellungen über Ihr Privat- und Familienleben: 
 

Die Angaben zu Ihrem Privat- und Familienleben stützen sich auf die Inhalte Ihrer niederschriftlichen 
Einvernahmen. 
 

Zusammenfassend ist bezüglich des Vorbringens festzuhalten, dass diesem keine besonderen Umstände 
entnommen werden konnten, aus denen hervorgeht, dass Sie in der Republik Kosovo unmittelbaren und/oder 
mittelbaren staatlichen Verfolgungen im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ausgesetzt waren oder solchen 
im Falle der Rückkehr ausgesetzt sind". 
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Diesen beweiswürdigenden Ausführungen der Behörde erster Instanz - welchen insbesondere insofern 
zuzustimmen ist, als das Vorbringen des Beschwerdeführers bei seinen in Österreich lebenden Verwandten leben 
zu wollen, nicht asylrelevant ist und das weitere Vorbringen über eine Drohung im Widerspruch zu den 
entsprechenden Länderfeststellungen steht und offensichtlich zur Erlangung eines Aufenthaltsrechts bei 
bestehendem Aufenthaltsverbot gestellt wurde - wird in der Beschwerde nicht ausreichend konkret und 
substantiiert entgegengetreten. 
 

In Bekräftigung dieser beweiswürdigenden Ausführungen des Bundesasylamtes wird darauf hingewiesen, dass 
der Beschwerdeführer anlässlich der Antragstellung vorbrachte, mehrmals von Maskierten mit dem Umbringen 
bedroht worden zu sein und am 20.01.2008 einen Drohbrief erhalten zu haben, mit welchem ¿ 15.000.- von ihm 
gefordert worden seien, weil er für den Kosovo nichts geleistet habe und er einen serbischen Reisepass besitze. 
Weiters gab er an, dass seine gesamte Familie sowie seine Ehefrau sich in Österreich aufhalten würden. 
 

Anlässlich der Einvernahme vom 09.07.2008 gab er an, nach Österreich gekommen zu sein, um bei seiner 
Familie zu leben und am 20.01.2008 einen Drohbrief erhalten zu haben, mit welchem ¿ 15.000.- gefordert 
worden seien, weil er während des Krieges nichts für den Kosovo geleistet hätte, und er aufgefordert worden 
wäre, seinen serbischen Pass zurückzugeben und die Strafe zu zahlen, weil er sonst als Verräter betrachtet und 
liquidiert werden würde. Den Brief werde seine Mutter aus dem Kosovo mitbringen. Anlässlich dieser 
Einvernahme gab der Beschwerdeführer nunmehr an, dass er bei seinem Fluchtgrund anlässlich der 
Ersteinvernahme nicht angegeben habe, dass er mehrmals von maskierten, ihm unbekannten Männern mit dem 
Umbringen bedroht worden sei. 
 

Anlässlich seiner Einvernahme am 14.08.2008 brachte der Beschwerdeführer als Asylgrund vor, seine Ehegattin 
und Familie würden in Österreich leben und im Kosovo am 20.01.2008 einen Drohbrief erhalten zu haben, 
wonach er dem Kosovo ¿ 15.000.- mangels Einsatz schulde und im Besitz eines serbischen Passes sei. Er werde 
als Spion bezeichnet werden, soferne er beides nicht abgebe, und liquidiert werden. Seine Mutter werde den 
Brief aus dem Kosovo mitbringen. Während des Krieges 1999 sei er drei Monate in der Türkei gewesen und 
dann wieder zurückgekehrt. Wieso er als Spion bezeichnet werden sollte, konnte er nicht darlegen. Er habe nie 
irgendwelche Schritte gegen die Bevölkerung unternommen. Bei der Polizei sei er nicht gewesen, weil sonst 
alles schlimmer geworden wäre. Sofern man als Spion bezeichnet werde, bekomme man Probleme. 
 

Zusammengefasst brachte der Beschwerdeführer von Beginn an selbst vor, nach Österreich gekommen zu sein, 
weil er mit seiner hier lebenden Familie und Ehefrau leben wolle. Die behauptete Bedrohung wird nicht sehr 
ausführlich geschildert und es ist auch nicht plausibel, wieso jemand, der sich während des Krieges im Jahr 1999 
nicht im Kosovo aufgehalten haben will und daher weder für den Kosovo noch für die Serben tätig geworden 
sein will, nach seiner Rückkehr aus Österreich im Jahr 2007 als serbischer Spion bezeichnet werden soll, wenn 
er als Bewohner des Kosovo zum damaligen Zeitpunkt eben nur einen serbischen Reisepass besitzen konnte. Der 
Beschwerdeführer gab weiters an, nie irgendwelche Schritte gegen die Bevölkerung unternommen zu haben. 
Somit sind aus seinen Angaben keine Motive ersichtlich, warum die vom Beschwerdeführer behaupteten 
Anschuldigungen gegen ihn erhoben werden hätten sollen. Weiters ist dem vom Beschwerdeführer eigenhändig 
unterfertigten Protokoll seiner Ersteinvernahme - entgegen seinen Behauptungen im Zuge der zweiten 
Einvernahme - als weiterer Fluchtgrund auch die Behauptung zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer 
mehrmals von ihm unbekannten Männern mit dem Umbringen bedroht worden sei. Im Widerspruch dazu gab 
der Beschwerdeführer in der zweiten Einvernahme an, lediglich einen Drohbrief erhalten zu haben; eine 
Bedrohung durch unbekannte, maskierte Männer habe er als Fluchtgrund nicht angegeben. 
 

Auf Grund der aufgezeigten Widersprüche und Unplausibilitäten kommt auch der Asylgerichtshof - wie auch 
bereits die Behörde erster Instanz - im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu dem Schluss, dass das Vorbringen 
hinsichtlich des behaupteten Fluchtgrundes nicht den Tatsachen entspricht. 
 

II.3. Die Feststellung, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in den Kosovo die notdürftigste 
Lebensgrundlage nicht entzogen wäre, basiert ebenfalls auf den eigenen niederschriftlichen Angaben des 
Beschwerdeführers im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahmen, dies auch unter Berücksichtigung des 
Umstandes, dass ein erwachsener Bruder noch im Kosovo lebt und der Beschwerdeführer allenfalls bei diesem 
wohnen könnte, im Zusammenhang mit den getroffenen Länderfeststellungen zum Kosovo, aus welchen sich 
ergibt, dass Angehörige der albanischen Volksgruppe im Kosovo nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlich Gefahr 
laufen, dass ihnen die notdürftigste Existenzgrundlage entzogen wäre. 
 

Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Beschwerdeführer um einen jungen gesunden Mann 
handelt, der auch schon bis zu seiner Ausreise im Jahr 2004 verschiedenen Arbeiten als Wächter und Apotheker 
nachgegangen ist und ihm zumindest eine Tätigkeit dieses Ausmaßes auch weiterhin jedenfalls zumutbar ist. 
Außerdem könnte er im Falle der Mittellosigkeit im Kosovo Sozialhilfe in Anspruch nehmen. 
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II.4. Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 61 Abs. 1 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 (AsylG) entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten 
oder, soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
 

Gemäß § 61 Abs. 3 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über Beschwerden gegen 
 

1. zurückweisende Bescheide 
 

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4; 
 

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5; 
 

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG, und 
 

2. die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung. 
 

Gemäß § 23 Asylgerichtshofgesetz (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I 4/2008) sind, soweit 
sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. 
I Nr. 100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, nicht anderes ergibt, auf das 
Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - 
AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der 
Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Rechtsmittelinstanz, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Zu Spruchpunkt I. 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates 
zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Der Status eines Asylberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass die 
Voraussetzungen des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen. Diese liegen vor, wenn 
sich jemand aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, der Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines 
Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 
Schutzes dieses Landes zu bedienen. Ebenso liegen die Voraussetzungen bei Staatenlosen, die sich infolge 
obiger Umstände außerhalb des Landes ihres gewöhnlichen Aufenthaltes befinden und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt sind, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre 
Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache 
dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, 
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was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene 
Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr dar, wobei hierfür dem Wesen nach einer Prognose zu erstellen ist. Besteht für den 
Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten 
hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH E 24.03.1999, Zl. 98/01/0352). 
 

Im Sinne der oben unter Punkt II.2. dargelegten Erwägungen kommt der erkennende Gerichtshof zu dem 
Schluss, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers zu einer Verfolgungssituation nicht den Tatsachen 
entspricht. 
 

Darüber hinaus ist im konkreten Fall von der Schutzgewährungswilligkeit und Schutzgewährungsfähigkeit der 
Sicherheitsbehörden im Kosovo auszugehen. Wie sich aus den getroffenen Länderfeststellungen hinsichtlich der 
allgemeinen Sicherheitslage im Kosovo ergibt, sind die Behörden im Kosovo willens und in der Lage, dem 
Beschwerdeführer vor allfälligen rechtswidrigen Übergriffen auf seine Person ausreichenden Schutz zu 
gewähren. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass der Verwaltungsgerichtshof ausgesprochen 
hat, dass - bei außer Streit stehendem Schutzwillen des Staates - mangelnde Schutzfähigkeit des Staates nicht 
bedeute, dass der Staat nicht in der Lage sei, seine Bürger gegen jedwede Art von Übergriffen durch Private 
präventiv zu schützen, sondern, dass mangelnde Schutzfähigkeit erst dann vorliege, wenn eine von dritter Seite 
ausgehende Verfolgung "infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt" nicht abgewendet werden 
könne. Davon kann aber im gegenständlichen Fall nicht ausgegangen werden. Auch ist darauf hinzuweisen, dass 
der Beschwerdeführer seinen Angaben zu Folge nicht einmal den Versuch unternommen hat, sich unter den 
Schutz der Behörden in seinem Heimatstaat zu stellen. Das diesbezügliche Vorbringen, dass es nicht möglich 
gewesen sei, sich an die Polizei im Kosovo zu wenden, weil sonst alles noch viel schlimmer geworden wäre, 
vermag den erkennenden Gerichtshof unter Bedachtnahme auf die aktuellen Länderfeststellungen nicht zu 
überzeugen. Im Übrigen findet sich auch in der Beschwerde kein substantiiertes Vorbringen, aus dem auf eine 
mangelnde Schutzgewährungswilligkeit oder Schutzgewährungsfähigkeit der Behörden im Kosovo geschlossen 
werden könnte. 
 

Das Beschwerdevorbringen, dass die Behörde die Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers bestreite, weil er 
keine auf Verfolgung hindeutenden Indizien habe vorbringen können, findet im angefochtenen Bescheid keine 
Deckung, da die Behörde im Rahmen der Beweiswürdigung auch zu seinem Vorbringen einen Drohbrief 
erhalten zu haben, Ausführungen tätigte, welchen im Übrigen nicht substantiiert entgegen getreten wurde. 
 

Das Vorbringen, dass der Beschwerdeführer Österreich nicht freiwillig verlassen wolle und seine gesamte 
Familie und vor allem seine schwangere österreichische Frau sich hier befänden, ist nicht asylrelevant, sondern 
ist vielmehr bei der unter Spruchpunkt III. zu treffenden Ausweisungsentscheidung mit zu berücksichtigen. 
 

Auch das Beschwerdevorbringen, dass "unter Beachtung der dargestellten gesellschaftlichen Außenseiterlage, in 
welche der Beschwerdeführer durch den beabsichtigten Religionswechsel gekommen sei" die 
Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers festgestellt hätte werden müssen, trifft offensichtlich nicht auf 
den Beschwerdeführer zu, da dieser bisher niemals ein Vorbringen dieser Art erstattet hatte und ein solches 
daher auch gemäß § 40 AsylG unbeachtlich wäre. 
 

Aus den dargelegten Gründen war die Beschwerde gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abzuweisen. 
 

Zu Spruchpunkt II.: 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, 
 

der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung 
des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 
 

dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 
 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit in 
Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. 
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Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status 
des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. 
 

§ 8 Abs. 1 AsylG 2005 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den Herkunftsstaat des Antragsstellers. Gemäß § 2 
Abs. 1 Z 17 ist ein Herkunftsstaat, der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt oder - im Falle der 
Staatenlosigkeit - der Staat seines früheren gewöhnlichen Aufenthaltes. 
 

Der (vormalige) § 8 Abs. 1 AsylG 1997 idF der AsylG-Novelle 2003 verwies auf § 57 Fremdengesetz (FrG), 
BGBl. I Nr. 75/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002, wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das 
Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung 
verletzt würde. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum vormaligen § 57 FrG - welche in 
wesentlichen Teilen auf § 8 Abs. 1 AsylG 2005 zu übertragen sein wird - ist Vorraussetzung für die 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten, dass eine konkrete, den Berufungswerber betreffende, 
aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der 
Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die Anforderungen an die 
Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen 
(VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht 
geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die 
ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 
2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 
95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat 
eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer 
bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung 
der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in 
diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK 
widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine 
Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; 
vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr 
ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). 
 

Wie bereits oben ausgeführt wurde, hat der Beschwerdeführer keine ihm konkret drohende aktuelle, an 
asylrelevante Merkmale im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK anknüpfende Verfolgung maßgeblicher 
Intensität bzw. für eine aktuelle drohende unmenschliche Behandlung oder Verfolgung sprechende Gründe 
glaubhaft gemacht. 
 

Im Übrigen wird auch auf die bereits oben unter Spruchpunkt I. getätigten Ausführungen zum Vorliegen der 
Schutzgewährungswilligkeit und Schutzgewährungsfähigkeit der Sicherheitsbehörden im Kosovo verwiesen. 
 

Dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in den Kosovo die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen 
und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre (vgl. diesbezüglich das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059, zur dargestellten "Schwelle" des Art. 3 EMRK), 
hat der Beschwerdeführer selbst weder im Verfahren vor dem Bundesasylamt noch in der Beschwerde 
substantiiert behauptet und kann dies auch von Amts wegen nicht angenommen werden. 
 

Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch darauf, dass der Beschwerdeführer vorbrachte, dass er bereits 
als Portier, Apotheker und als Hilfsarbeiter wie Kellner und Bauhilfsarbeiter gearbeitet habe und dass sein 
Bruder im Heimatdorf im Kosovo lebt. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass dem 
Beschwerdeführer im Falle einer Rückverbringung in den Kosovo jegliche Existenzgrundlage - im Sinne des 
bereits zitierten Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059 - fehlen würde 
und er in Ansehung existenzieller Grundbedürfnisse (wie etwa Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden 
Situation ausgesetzt wäre. Es ergibt sich zudem aus den unter Punkt II.1.1. getroffenen Länderfeststellungen, 
dass im Kosovo im Falle der Mittellosigkeit auch ein Anspruch auf Sozialhilfe besteht; die Kriterien für 
Sozialhilfe sind entsprechend geregelt und auch im Verwaltungsweg durchsetzbar. 
 

Das Beschwerdevorbringen, dass die Ausführungen der Behörde darüber, dass der Beschwerdeführer nicht in 
eine aussichtslose Lage gedrängt werde, angesichts der Arbeitslosigkeit von 70 % bei Jugendlichen eine 
Verhöhnung darstellen, trifft auf den Beschwerdeführer im Erwachsenenalter nicht zu. 
 

Das Vorbringen, dass der Beschwerdeführer bei einer Abschiebung in seine Heimat "sicherlich festgenommen 
werde und Gefahr liefe unmenschlicher Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden", weshalb er seine 
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Abschiebung als unzulässig gemäß Art. 3 EMRK erachte und die Gefahr, dass er im Falle seiner Rückkehr 
erheblichen Beeinträchtigungen seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit, seiner Freiheit und seines 
Lebens ausgesetzt sei, sei nicht nur real, sondern auch erheblich, ist unsubstantiiert und steht im Widerspruch zu 
den diesbezüglichen Länderfeststellungen. Im Übrigen hat der Beschwerdeführer bisher nicht vorgebracht, von 
den staatlichen Behörden im Kosovo Verfolgung zu befürchten und wäre dieses Vorbringen demnach gemäß § 
40 AsylG auch unbeachtlich, da auch keine Gründe hervorgekommen sind, warum der Beschwerdeführer ein 
diesbezügliches Vorbringen im bisherigen Verfahren nicht erstatten hätte können. 
 

Vor dem Hintergrund der getroffenen Länderfeststellungen und der Ausführungen unter Punkt II.3. kann im 
Zusammenhalt mit dem genannten Vorbringen des Beschwerdeführers daher nicht davon ausgegangen werden, 
dass der Beschwerdeführer im Kosovo in seiner Existenz bedroht wäre. 
 

Zu Spruchpunkt III.: 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 
 

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 
 

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur 
statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz 
der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
 

Entsprechend der Rechtsprechung des EGMR als auch jener des Verfassungsgerichtshofes muss der Eingriff 
hinsichtlich des verfolgten legitimen Zieles verhältnismäßig sein. 
 

Die Verhältnismäßigkeit einer Ausweisung ist dann gegeben, wenn der Konventionsstaat bei seiner 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme einen gerechten Ausgleich zwischen dem Interesse des Fremden auf 
Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens einerseits und dem staatlichen Interesse auf Verteidigung der 
öffentlichen Ordnung andererseits, also dem Interesse des Einzelnen und jenem der Gemeinschaft als Ganzes 
gefunden hat. Dabei variiert der Ermessensspielraum des Staates je nach den Umständen des Einzelfalles und 
muss in einer nachvollziehbaren Verhältnismäßigkeitsprüfung in Form einer Interessenabwägung erfolgen. 
 

Gegen eine Ausweisung spricht, dass in Österreich sowohl ein schützenswertes Familien- als auch Privatleben 
des Beschwerdeführers vorliegt, zumal der Beschwerdeführer mit einer Österreicherin, die ein Kind von ihm 
erwartet, verheiratet ist und seinen Angaben zu Folge auch gut Deutsch spreche; er wolle bei seiner Gattin und 
seinen Angehörigen in Österreich leben. Im August 2008 legte der eine Bestätigung vom 18.07.2008 einer 
Baufirma vor, aus der ersichtlich ist, dass der Beschwerdeführer seit 23.06.2008 als Zimmerer bei diesem 
Unternehmen beschäftigt ist. 
 

Für eine Ausweisung sprechen jedoch folgende Aspekte des öffentlichen Interesses an der Ausweisung: 
 

Der Beschwerdeführer reiste - nach zuvor erfolgter Abschiebung in seine Heimat - erneut unter Umgehung der 
Grenzkontrolle und mit Hilfe von Schleppern nach Österreich ein, was nach der bisherigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes nicht bloß einen geringfügigen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung darstellt. 
 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt 
von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 
Absatz 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, u.a). 
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Mit Urteil des LG XXXX, wurde der Beschwerdeführer gemäß § 114/2, § 114/4 (1.Fall) u.5 (1.Fall) FPG wegen 
Schlepperei mit besonders verwerflicher Begehungsweise zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, davon 13 
Monate bedingt, rechtskräftig verurteilt. 
 

Mit Bescheid der XXXX, wurde gegen den Beschwerdeführer ein Aufenthaltsverbot bis XXXX erteilt. 
 

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer trotz bestehendem Aufenthaltsverbot erneut 
illegal in das österreichische Bundesgebiet eingereist ist, er bereits bei seinem vorherigen Aufenthalt eine Straftat 
begangen hat, derentwegen er rechtskräftig zu einer Strafhaft von 18 Monaten, davon 5 Monate unbedingt, 
verurteilt wurde und sich sein derzeitiger Aufenthalt im Bundesgebiet somit lediglich auf den 
verfahrensgegenständlichen (zweiten) Asylantrag stützt. 
 

Auch liegt kein Eingriff in das Privat- und Familienleben des Beschwerdeführers vor, welcher zur Erreichung 
der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele (Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des 
Fremdenwesens, Verhinderung von Kriminalität) nicht geboten oder zulässig wäre, zumal der trotz bestehendem 
Aufenthaltsverbot erneut illegal in das österreichische Bundesgebiet eingereiste Beschwerdeführer seinen 
erneuten mehrmonatigen Aufenthalt in Österreich lediglich auf den verfahrensgegenständlichen - nunmehr 
abgewiesenen - Antrag auf internationalen Schutz stützt. Der Beschwerdeführer lebt in Österreich im 
gemeinsamen Haushalt mit seiner Ehefrau, welche österreichische Staatsbürgerin ist und ein Kind erwartet. Der 
Beschwerdeführer hat diese Ehe während des ersten Asylverfahrens geschlossen, als er sich seines unsicheren 
Aufenthaltsstatus auf Grund des Asylantrages bewusst sein musste. Er gab an, sodann zunächst einen befristeten 
Aufenthaltstitel erhalten zu haben, rechtskräftig verurteilt worden zu sein und derzeit ein Aufenthaltsverbot bis 
zum Jahr 2017 zu haben. Er bringt weiters vor, von seinen in Österreich lebenden Verwandten (Ehefrau, Mutter 
und Brüder) nicht finanziell abhängig zu sein (vgl. etwa Erk. des VwGH vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479-7, 
VwGH vom 17.12.2007, Zl. 2006/01/0216-0219-6, VwGH vom 04.03.2008, Zl. 2006/19/0409-6 und des VfGH 
vom 29.09.2007,B 1150/07, sowie jüngstes Urteil des EGMR vom 08.04.2008, Beschwerde Nr. 21878/06, 
Nnyanzi v.The United Kingdom, Randnr. 76). Es besteht kein Grund zur Annahme, dass nicht zumindest ein 
Kontakt zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Familie durch Besuche im Ausland aufrechterhalten 
werden könnte (VwGH 27.03.2007, 2007/18/0118). 
 

Selbst wenn man daher - entgegen der Ansicht des Asylgerichtshofes - schützenswerte Interessen des 
Beschwerdeführers darin erblickte, dass er mit einer österreichischen Staatsbürgerin verheiratet ist, welche ein 
Kind erwartet, so ist die Ausweisung durch die in Artikel 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele (Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des Fremdenwesens, Interesse an geordneter Zuwanderung und 
Verhinderung von Kriminalität) im Beschwerdefall gerechtfertigt und verhältnismäßig. 
 

Die Ausweisung stellt daher keinen unzulässigen Eingriff in Art. 8 EMRK dar. 
 

Das Beschwerdevorbringen, dass die auf das Aufenthaltsverbot gestützte Ausweisung im angefochtenen 
Bescheid nicht berücksichtigt habe, dass der Beschwerdeführer durchaus geständig gewesen und die Tat 
eingesehen und sich einer Therapie unterzogen habe, kann auf die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen 
Schlepperei schwerlich zutreffen und vermag daher nicht die Ausweisungsentscheidung zu verhindern. Zudem 
gab der Beschwerdeführer bei seiner Einvernahme am 09.07.2008 zu Protokoll, dass er wegen Schlepperei 
rechtskräftig verurteilt worden sei, aber diese Tat nicht begangen habe; es habe keine richtigen Beweise für die 
Schuld des Beschwerdeführers gegeben. Vor dem Hintergrund dieser Angaben, ist es nicht nachvollziehbar, 
weshalb die Erstbehörde oder der Asylgerichtshof nun ein "Geständnis" berücksichtigen sollten. 
 

Auch das Beschwerdevorbringen, dass der Beschwerdeführer von seinen in Österreich lebenden 
Familienangehörigen finanziell abhängig sei, steht im Widerspruch zu den bisherigen Angaben des 
Beschwerdeführers und der Aktenlage, wonach der Beschwerdeführer erwerbstätig und daher nicht finanziell 
abhängig ist. So gab der Beschwerdeführer in seiner Einvernahme am 09.07.2008 befragt zum Verhältnis zu 
seiner Mutter und den drei erwachsenen, in Österreich lebenden Brüdern an, dass er nicht von Ihnen abhängig 
sei. Er habe zu seiner Mutter und zu seinen Brüdern ein gutes Verhältnis. Er arbeite seit April 2008 als Isolierer 
und verdiene so seinen Lebensunterhalt. Zudem legte der Beschwerdeführer - wie oben ausgeführt - eine 
Arbeitsbestätigung einer Baufirma aus Österreich vor. 
 

Das weitere Vorbringen, dass es sich betreffend der Ausweisung um ein verkürztes Verfahren handle, welches 
lediglich die Existenz eines Familienlebens untersuche, bei deren Nichtzutreffen die Ausweisung verfügt werde, 
jedoch der tatsächliche Aufbau einer Existenz in Österreich und die mögliche Finanzierung durch den 
Beschwerdeführer außer Acht bliebe, findet im angefochtenen Bescheid keine Deckung. Darüber hinaus ist 
darauf hinzuweisen, dass die Ausweisung des Beschwerdeführers unter Bedachtnahme auf die Judikatur keine 
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ungerechtfertigte Maßnahme im Sinne des Art. 8 EMRK darstellt und zudem gegen den Beschwerdeführer ein 
aufrechtes Aufenthaltsverbot besteht. 
 

II.5. Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine 
mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen 
nicht den Tatsachen entspricht. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur außer Kraft getretenen 
Regelung des Art. II Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG war der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Berufung nicht als geklärt anzusehen, wenn die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert 
bekämpft wird oder der Berufungsbehörde ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig 
erscheint, wenn rechtlich relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre 
Entscheidung auf zusätzliche Ermittlungsergebnisse stützen will (VwGH 02.03.2006, 2003/20/0317 mit 
Hinweisen auf VwGH 23.01.2003, 2002/20/0533; 12.06.2003, 2002/20/0336). Gemäß dieser Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes konnte im vorliegenden Fall die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 
beim Asylgerichtshof unterbleiben, da der maßgebliche Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Beschwerde geklärt war. 
 

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden. 


